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(54) DOSIERGERÄT

(57) Die Erfindung betrifft ein Dosiergerät für das do-
sierte Einbringen eines schüttfähigen Reinigungsmittels
in einen Behandlungsraum eines programmgesteuerten
Reinigungsgeräts, insbesondere einer Geschirrspülma-
schine, mit einem der Beherbergung des Reinigungsmit-
tels dienenden Vorratsbehälter (18) und einer um eine
Drehachse (20) verdrehbar angeordneten Trageinheit
(19), die den Vorratsbehälter (18) auswechselbar auf-
nimmt, wobei der Vorratsbehälter (18) eine Vorratskam-
mer (21) und einen in eine Dosieröffnung (24) münden-
den Dosierkanal (23) aufweist, sowie mit einem im Do-
sierfall mit dem Dosierkanal (23) in strömungstechni-
scher Wirkverbindung stehenden Ausschleusungskanal,
der mit einer Ausschleusungsöffnung in den Behand-
lungsraum mündet, sowie mit einer Spüleinrichtung zur
zumindest bereichsweisen Spülung des Ausschleu-
sungskanals mit Spülflüssigkeit.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Dosiergerät für das do-
sierte Einbringen eines schüttfähigen Reinigungsmittels
in einen Behandlungsraum eines programmgesteuerten
Reinigungsgeräts, insbesondere einer Geschirrspülma-
schine, mit einem der Beherbergung des Reinigungsmit-
tels dienenden Vorratsbehälter und einer um eine Dreh-
achse verdrehbar angeordneten Trageinheit, die den
Vorratsbehälter auswechselbar aufnimmt, wobei der
Vorratsbehälter eine Vorratskammer und einen in eine
Dosieröffnung mündenden Dosierkanal aufweist, sowie
mit einem im Dosierfall mit dem Dosierkanal in strö-
mungstechnischer Wirkverbindung stehenden Aus-
schleusungskanal, der mit einer Ausschleusungsöffnung
in den Behandlungsraum mündet. Des Weiteren betrifft
die Erfindung ein Reinigungsgerät, insbesondere eine
Geschirrspülmaschine, mit einem solchen Dosiergerät.
[0002] Reinigungsgeräte im Allgemeinen sowie Ge-
schirrspülmaschinen, Waschmaschinen und/oder der-
gleichen im Speziellen sind aus dem Stand der Technik
an sich wohl bekannt. Eines gesonderten druckschriftli-
chen Nachweises bedarf es deshalb an dieser Stelle
nicht.
[0003] Eine vorbekannte Geschirrspülmaschine typi-
scher Bauform dient der Reinigung von Spülgütern und
verfügt zu diesem Zweck über einen Spülraum, auch Be-
handlungsraum genannt. Dabei wird der Spülraum von
einem Spülbehälter bereitgestellt, der zu reinigende
Spülgüter im bestimmungsgemäßen Verwendungsfall
aufnimmt.
[0004] Zur Beschickung des Spülraums mit Spülgut,
bei dem es sich beispielsweise um Geschirr- und/oder
Besteckteile handeln kann, stellt der Spülbehälter eine
Beschickungsöffnung bereit. Diese ist mittels einer Spül-
raumtür fluiddicht verschließbar, welche Spülraumtür be-
vorzugter Weise um eine horizontal verlaufende
Schwenkachse verschwenkbar gelagert ist.
[0005] Für eine Beaufschlagung von zu reinigendem
Spülgut mit Spülflüssigkeit, der sogenannten Spülflotte,
dient eine Sprüheinrichtung, die zumeist über mehrere
innerhalb des Spülbehälters verdrehbar angeordnete
Sprüharme verfügt.
[0006] Zur Erzielung eines optimierten Spül- bezie-
hungsweise Reinigungsergebnisses finden in aller Regel
Prozesschemikalien Verwendung, die dem Spülraum
während eines Spül- und/oder Trocknungsvorgangs zu-
geführt werden. Bei solchen Prozesschemikalien handelt
es sich insbesondere um Reinigungschemikalien, die
dem Spülraum programmgesteuert zugeführt werden.
[0007] Gemäß einer vorbekannten Konstruktion dient
zur Aufnahme von schüttfähigen Reinigungsmitteln eine
innenseitig der Spülraumtür vorgesehene Dosiereinrich-
tung, die über eine Vorratskammer verfügt. Diese Vor-
ratskammer ist einendseitig offen ausgebildet und ver-
fügt zum Verschluss der offenen Seite über einen ver-
schwenkbar ausgebildeten Deckel. Dabei steht der De-
ckel unter Krafteinwirkung einer Feder und ist aufgrund

dessen bestrebt, in seine geöffnete Stellung, das heißt
in seine den Volumenraum der Vorratskammer freige-
benden Stellung zu verschwenken.
[0008] Bei geöffneter Spülraumtür ist die türinnenseitig
ausgebildete Vorratskammer der Dosiereinrichtung ver-
wenderseitig zugänglich. Nach einer manuellen Befül-
lung mit Reinigungsmittel für einen Reinigungszyklus ist
der Verschlussdeckel verwenderseitig entgegen der auf
ihn einwirkenden Federkraft zu schließen. Alsdann kann
die Spülraumtür geschlossen und ein Spülprogramm be-
stimmungsgemäß begonnen werden. Während des
Spülprogramms wird die Verriegelung des Verschluss-
deckels programmgesteuert gelöst, infolgedessen der
Verschlussdeckel aufgrund der auf ihn einwirkenden Fe-
derkraft in seine Offenstellung verfährt. Das innerhalb
der Kammer bevorratete Reinigungsmittel kann nun voll-
ständig ausgeschwemmt werden und in den vom Spül-
behälter bereitgestellten Spülraum gelangen.
[0009] Aus dem Stand der Technik sind des Weiteren
Vorrichtungen bekannt, die schüttfähiges Reinigungs-
mittel für eine Mehrzahl von aufeinander nachfolgenden
Reinigungszyklen beherbergen können, so zum Beispiel
aus der DE 38 35 719 A1, die eine Vorrichtung zum Zu-
geben von granulatförmigem Reinigungsmittel betrifft.
Diese vorbekannte Vorrichtung verfügt über einen Vor-
ratsbehälter, der granulatförmiges Reinigungsmittel in ei-
ner Menge beherbergt, die für eine Mehrzahl von Reini-
gungszyklen ausreichend ist. Für das portionsweise Aus-
dosieren von Reinigungsmittel verfügt die Vorrichtung
über eine verdrehbare Dosiereinrichtung mit zwei Do-
sieraufnahmen. Zum Ausschleusen von aufgenomme-
nem Reinigungsmittel verfügen beide Aufnahmen je-
weils über einen kolbenartig verfahrbaren Aufnahmebo-
den. Dieser verfährt im Ausschleusungsfall translato-
risch, so dass zuvor aufgenommenes Reinigungsmittel
ausgetrieben und in eine Zwischenkammer überführt
werden kann, von wo aus dann ein Weitertransport in
den Behandlungsraum stattfinden kann.
[0010] Der aus der DE 38 35 719 A1 vorbekannten
Vorrichtung haftet insbesondere der Nachteil an, dass
das Reinigungsmittel auch im bestimmungsgemäßen
Verwendungsfall in die konstruktiv nicht vermeidbaren
Spalte zwischen den bewegbaren Teilen der Vorrichtung
gelangt, was zu Undichtigkeiten führt. Aus dem Spülraum
stammende Feuchtigkeit kann deshalb bis in den Vor-
ratsbehälter hochwandern, wo es dann zu unerwünsch-
ten Reinigungsmittelverklumpungen kommt, die zu ei-
nem Betriebsausfall der gesamten Vorrichtung führen
können.
[0011] Aus dem Stand der Technik ist des Weiteren
gemäß der EP 2 982 288 B1 ein Dosiergerät zur Bevor-
ratung von schüttfähigem Reinigungsmittel für eine
Mehrzahl von aufeinander nachfolgenden Reinigungs-
mitteln bekannt, der die Nachteile der aus der DE 38 35
719 A1 vorbekannten Vorrichtung nicht anhaften. Dieses
aus der EP 2 982 288 B1 vorbekannte Dosiergerät betrifft
ein gattungsgemäßes Dosiergerät.
[0012] Das gattungsgemäße Dosiergerät nach der EP
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2 982 288 B1 verfügt über einen Vorratsbehälter zur Be-
herbergung von Reinigungsmitteln. Des Weiteren ver-
fügt das Dosiergerät über eine um eine Drehachse ver-
drehbar angeordnete Trageinheit. Diese nimmt den Vor-
ratsbehälter auswechselbar auf.
[0013] Der Vorratsbehälter weist seinerseits eine Vor-
ratskammer und einen in eine Dosieröffnung mündenden
Dosierkanal auf. Im Dosierfall verdreht die Trageinheit
und damit auch der davon aufgenommene Vorratsbehäl-
ter, infolgedessen es zur Ausschleusung von in der Vor-
ratskammer des Vorratsbehälters beherbergtem Reini-
gungsmittel durch den an die Vorratskammer strömungs-
technisch angeschlossenen Dosierkanal kommt.
[0014] Das Dosiergerät weist des Weiteren einen im
Dosierfall mit dem Dosierkanal in strömungstechnischer
Wirkverbindung stehenden Ausschleusungskanal auf.
Dieser Ausschleusungskanal weist eine dosierkanalsei-
tige Einlassöffnung und eine der Einlassöffnung gegen-
überliegende Ausschleusungsöffnung auf, welche Aus-
schleusungsöffnung in den Behandlungsraum mündet.
[0015] Der Ausschleusungskanal nach der EP 2 982
288 B1 ist von einem biegsamen Rohr bereitgestellt, das
aus einer Ruhestellung in eine Dosierstellung und um-
gekehrt verschwenkt werden kann. In der Dosierstellung
ist das den Ausschleusungskanal bereitstellende Rohr
in strömungstechnischer Wirkverbindung mit dem Do-
sierkanal, so dass vom Vorratsbehälter abgegebenes
Reinigungsmittel durch den Dosierkanal und anschlie-
ßend durch den Ausschleusungskanal hindurch in den
Behandlungsraum gelangen kann. Im Nichtdosierfall be-
findet sich das den Ausschleusungskanal bereitstellende
Rohr in Ruhestellung, in welcher dieses vom Dosierkanal
strömungstechnisch entkoppelt ist.
[0016] Die biegsame Ausgestaltung des den Aus-
schleusungskanal bereitstellenden Rohres hat den Vor-
teil, dass im Nichtdosierfall eine strömungstechnische
Entkopplung von Ausschleusungskanal und Dosierkanal
erreicht ist, was vermeidet, dass etwaig sich im Aus-
schleusungskanal befindliche Feuchtigkeit in den Do-
sierkanal und in den sich daran anschließenden Vorrats-
behälter aufsteigen kann.
[0017] Um sicherzustellen, dass in dem den Aus-
schleusungskanal bereitstellenden Rohr keine Reini-
gungsmittelreste zurückbleiben, ist gemäß dem Stand
der Technik eine vom Behandlungsraum beherbergte
Sprüheinrichtung in besonderer Weise ausgebildet. So
verfügt eine Sprüheinrichtung zur Beschickung von Spül-
gütern mit Spülflüssigkeit typischerweise über eine
Mehrzahl von Sprühdüsen. Nach dem Stand der Technik
ist eine dieser Sprühdüsen auf die Auslassöffnung aus-
gerichtet, in die der vom biegsamen Rohr bereitgestellte
Ausschleusungskanal mündet. Bei einem bestimmungs-
gemäßen Betrieb der Sprüheinrichtung kommt es mithin
zu einer Beaufschlagung der Auslassöffnung mit Spül-
flüssigkeit, was ein Ausspülen des Ausschleusungska-
nals zur Folge hat.
[0018] Obgleich sich die vorbeschriebene Konstrukti-
on im alltäglichen Praxiseinsatz bewährt hat, besteht

Verbesserungsbedarf. Denn es hat sich gezeigt, dass
eine sichere Ausspülung des Ausschleusungskanals
durch eine von der Sprüheinrichtung bereitgestellte
Sprühdüse nicht gewährleistet ist. So kann beispielswei-
se der Sprühstrahlweg zwischen Sprühdüse und Auslas-
söffnung durch unsachgerechte Bestückung des Be-
handlungsraums mit Spülgütern versperrt sein. Darüber
hinaus ist von Nachteil, dass die auf die Auslassöffnung
ausgerichtete Sprühdüse nicht für eine Beschickung der
Spülgüter mit Reinigungsflüssigkeit zur Verfügung steht.
Dies mindert die Spülqualität des Reinigungsgeräts. Dar-
über hinaus kann sich im bestimmungsgemäßen Betrieb
die Ausrichtung der Sprühdüse verändern, so dass die
Ausschleusungsöffnung nicht dauerhaft sicher getroffen
werden kann.
[0019] Es ist deshalb ausgehend vom vorbeschriebe-
nen Stand der Technik die der Erfindung zugrundelie-
gende Aufgabe, ein Dosiergerät der eingangs genann-
ten Art bereitzustellen, das konstruktiv dazu beiträgt,
dass etwaige Reinigungsmittelreste im Ausschleusungs-
kanal sicher ausgespült werden können und/oder dass
eine unkontrollierte Abgabe von Reinigungsmittelresten
vermieden ist und/oder dass eine manuelle Reinigung
des Schüttkanals zur Entfernung von unerwünschten
Reinigungsmittelanhaftungen möglichst vermieden wer-
den kann.
[0020] Zur Lösung dieser Aufgabe wird mit der Erfin-
dung vorgeschlagen ein Dosiergerät der eingangs ge-
nannten Art, das sich durch eine Spüleinrichtung zur zu-
mindest bereichsweisen Spülung des Ausschleusungs-
kanals mit Spülflüssigkeit auszeichnet.
[0021] Gemäß der erfindungsgemäßen Ausgestaltung
ist eine Spüleinrichtung vorgesehen, die der zumindest
bereichsweisen Spülung des Ausschleusungskanals
dient. Mittels dieser Spüleinrichtung ist im bestimmungs-
gemäßen Betriebsfall sichergestellt, dass etwaige sich
innenseitig des Ausschleusungskanals befindliche Rei-
nigungsmittelreste zuverlässig ausgespült werden kön-
nen. In Abkehr zum Stand der Technik dient also nicht
eine Sprühdüse der innerhalb des Behandlungsraums
des Reinigungsgeräts angeordneten Sprüheinrichtung
dazu, eine Spülung des Ausschleusungskanals zu be-
sorgen. Es ist vielmehr eine zur Sprüheinrichtung separat
ausgebildete Spüleinrichtung vorgesehen, die einzig da-
zu dient, mit dem Ausschleusungskanal zusammenzu-
wirken, so dass im bestimmungsgemäßen Verwen-
dungsfall ein sicheres und rückstandsfreies Ausspülen
des Ausschleusungskanals gewährleistet ist.
[0022] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Spüleinrichtung eine in den Aus-
schleusungskanal mündende Spüldüse aufweist. Die er-
findungsgemäße Spüleinrichtung verfügt mithin über we-
nigstens eine Spüldüse. Über diese findet im bestim-
mungsgemäßen Verwendungsfall eine Spülung des
Ausschleusungskanals statt, indem Spülflüssigkeit
durch die Spüldüse hindurch in den Ausschleusungska-
nal einströmt. Zu diesem Zweck mündet die Spüldüse in
den Ausschleusungskanal ein, so dass eine direkte Be-
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aufschlagung des Ausschleusungskanals mit Spüflüs-
sigkeit über die Spüldüse stattfinden kann.
[0023] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Spüldüse unter Zwischenschal-
tung einer Spülflüssigkeit führenden Leitung an eine
Pumpe strömungstechnisch angeschlossen ist. Zur Be-
aufschlagung der Spüldüse mit Spülflüssigkeit dient eine
Pumpe. Dabei kann entweder eine vom Reinigungsgerät
ohnehin schon bereitgestellte Pumpe Verwendung fin-
den oder es ist eine separate, allein mit der erfindungs-
gemäßen Spüleinrichtung zusammenwirkende Pumpe
vorgesehen. Es ist indes bevorzugt, eine allein mit der
erfindungsgemäßen Spüleinrichtung zusammenwirken-
de, separate Pumpe vorzusehen, da es für eine bestim-
mungsgemäße Beaufschlagung des Ausschleusungs-
kanals mit Spülflüssigkeit einer nur klein dimensionierten
Pumpe bedarf. Im Übrigen findet eine Ausspülung des
Ausschleusungskanals nicht dauerhaft, sondern nur in
regelmäßigen Zeitabständen statt, so dass es keiner für
den Dauerbetrieb ausgelegten Pumpe bedarf.
[0024] Zur strömungstechnischen Verbindung von
Spüldüse und Pumpe ist eine Leitung vorgesehen, durch
die hindurch im bestimmungsgemäßen Betriebsfall die
von der Pumpe geförderte Spülflotte zur Spüldüse ge-
langt. Saugseitig ist die Pumpe bevorzugter Weise an
den Behandlungsraum des Reinigungsgeräts ange-
schlossen, so dass als Spülflüssigkeit für die Spülein-
richtung aus dem Behandlungsraum stammende Spül-
flotte dienen kann.
[0025] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass innerhalb des Ausschleusungska-
nals eine Dichtklappe verschwenkbar angeordnet ist, die
aus einer Verschlussstellung in eine Offenstellung und
umgekehrt überführbar ist, wobei der Ausschleusungs-
kanal in Verschlussstellung der Dichtklappe fluiddicht
verschlossen und in einen dosierkanalseitigen Trocken-
bereich und einen behandlungsraumseitigen Feuchtbe-
reich unterteilt ist.
[0026] Demnach ist der Ausschleusungskanal in Ab-
kehr zum Stand der Technik nicht von einem biegsam
ausgebildeten Rohr bereitgestellt. Stattdessen ist vorge-
sehen, den Ausschleusungskanal in Bezug auf die in den
Behandlungsraum mündende Ausschleusungsöffnung
in seiner Position unveränderlich auszubilden. Zum
Schutz des Vorratsbehälters und des darin beherbergten
Reinigungsmittels vor aus dem Behandlungsraum stam-
mender Feuchtigkeit ist eine Dichtklappe vorgesehen,
die integraler Bestandteil des Ausschleusungskanals ist.
Dabei ist vorgesehen, dass die Dichtklappe innerhalb
des Ausschleusungskanals verschwenkbar angeordnet
ist. Bevorzugter Weise motorgetrieben kann die Dicht-
klappe wahlweise verschwenkt werden, und zwar aus
einer Verschlussstellung in eine Offenstellung und um-
gekehrt. Dabei ist der Ausschleusungskanal in Ver-
schlussstellung der Dichtklappe fluiddicht verschlossen,
womit der Ausschleusungskanal in einen dosierkanalsei-
tigen Trockenbereich einerseits und einen behandlungs-
raumseitigen Feuchtbereich andererseits unterteilt ist.

[0027] Im Nicht-Dosierfall befindet sich die Dichtklap-
pe in ihrer Verschlussstellung. Damit sind Trockenbe-
reich und Feuchtbereich des Ausschleusungskanals flu-
iddicht voneinander getrennt und der Trockenbereich ist
vor dem ungewünschten Einwandern von Feuchtigkeit
aus dem Feuchtbereich geschützt.
[0028] Im Dosierfall öffnet die Dichtklappe, so dass aus
dem Vorratsbehälter abgegebenes Reinigungsmittel der
Gewichtskraft folgend nach unten fallen und den Aus-
schleusungskanal bis in den Behandlungsraum passie-
ren kann. Dabei öffnet die Dichtklappe nur für den kurzen
Moment des Dosierfalls und schließt sich alsdann wie-
der.
[0029] Etwaige nachrieselnde Reinigungsmittelreste
fallen in den Ausschleusungskanal nach, können diesen
jedoch bei geschlossener Dichtklappe nicht passieren
und verbleiben im Trockenbereich, bis zum nächsten Do-
sierfall. Dabei liegen etwaig nachgerieselte Reinigungs-
mittelreste auf der verschlossenen Dichtklappe auf und
fallen beim nächsten Dosiervorgang zusammen mit dem
dann bestimmungsgemäß in den Ausschleusungskanal
eingebrachten Reinigungsmittel durch die von der Dicht-
klappe im Dosierfall freigegebene Öffnung hindurch in
den Feuchtbereich des Ausschleusungskanals, von wo
aus eine Weiterleitung in den Behandlungsraum stattfin-
det.
[0030] Diese Ausgestaltung erbringt den Vorteil, dass
ein Feuchtigkeitseintrag in das vom Vorratsbehälter be-
herbergte Reinigungsmittel sicher vermieden ist, und
dies bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass etwaig außer-
halb eines Dosierfalls nachrieselndes Reinigungsmittel
nicht unkontrolliert austreten und auf den am Aufstel-
lungsort des Reinigungsgeräts befindlichen Boden fallen
kann.
[0031] Die Trennung von Trockenbereich und Feucht-
bereich mittels der verschwenkbaren Dichtklappe er-
bringt zudem den Vorteil, dass im Spülfall des Ausschleu-
sungskanals mittels der erfindungsgemäßen Spülein-
richtung keine Spülflüssigkeit ungewollt in den Trocken-
bereich des Ausschleusungskanals einwandern kann.
Zu diesem Zweck ist gemäß einem weiteren Merkmal
der Erfindung vorgesehen, dass die Spüldüse in den
Feuchtbereich des Ausschleusungskanals mündet. Im
bestimmungsgemäßen Spülfall findet mithin
ausschließlich eine Ausspülung des Feuchtbereichs des
Ausschleusungskanals statt, wobei der Trockenbereich
durch die sich in Verschlussstellung befindliche Dicht-
klappe vor einem Spülflüssigkeitseintrag geschützt ist.
Dabei ist die Spüldüse insbesondere so angeordnet,
dass in einer ersten Stellung der Dichtklappe, insbeson-
dere in geschlossener Dichtklappenstellung eine erste
Seite der Dichtklappe, insbesondere die in geschlosse-
ner Dichtklappenstellung dem Feuchtbereich zugewand-
te Seite der Dichtklappe mit Spülflüssigkeit beaufschla-
gen werden kann. Hierdurch können Anhaftungen von
Reinigungspulver an der Dichtklappe verhindert werden.
Die Spüldüse kann aber auch so angeordnet sein, dass
in einer zweiten Stellung der Dichtklappe, insbesondere
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in geöffneter Dichtklappenstellung eine zweite Seite der
Dichtklappe, insbesondere die in geschlossener Dicht-
klappenstellung dem Trockenbereich zugewandte Seite
der Dichtklappe mit Spülflüssigkeit beaufschlagen wer-
den kann. Dies bewirkt zwar eine an sich ungewünschte
Einbringung von Feuchtigkeit in den Trockenbereich,
diese Möglichkeit kann jedoch in Zusammenhang mit
speziellen Dosiergerät-Reiniungs- oder Wartungspro-
grammen vorteilhaft sein, um auch Anhaftungen von Rei-
nigungspulver an der Trockenseite Dichtklappe vorzu-
beugen.
[0032] Es ist gemäß einem weiteren Merkmal der Er-
findung vorgesehen, dass die Spüldüse quer zur Fall-
richtung von im Dosierfall der Gewichtskraft folgend
durch die Dosieröffnung hindurch in den Ausschleu-
sungskanal fallendem Reinigungsmittel ausgerichtet ist.
Es ist so eine optimierte Beaufschlagung des Ausschleu-
sungskanals mit Spülflüssigkeit im bestimmungsgemä-
ßen Spülfall gewährleistet. Dabei wirkt die von der Spül-
düse abgegebene Spülflüssigkeit nicht direkt auf die
Dichtklappe ein, was eine unnötige Funktionsbelastung
der Dichtklappe vermeiden hilft.
[0033] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist eine mit der Spüldüse im Betriebsfall zusammenwir-
kende Verteilkontur vorgesehen, die der Spüldüse ge-
genüberliegend ausgebildet ist. Demnach verfügt die
Spüleinrichtung über eine Spüldüse einerseits und eine
Verteilkontur andererseits, wobei die Spüldüse mit der
Verteilkontur zusammenwirkt. Ein von der Spüldüse im
Betriebsfall abgegebener Spülstrahl trifft auf die der Spül-
düse gegenüberliegend ausgebildete Verteilkontur, in-
folge dessen es in Abhängigkeit der Verteilkontur zu ei-
ner Aufteilung und Verteilung der von der Spüldüse ab-
gegebenen Spülflüssigkeit kommt. Dabei liegt der be-
sondere Vorteil einer solchen Verteilkontur darin, dass
eine optimierte Ausspülung des gesamten Feuchtbe-
reichs des Ausschleusungskanals gewährleistet ist. In-
sofern sind auch Verteilkonturen besonders bevorzugt,
die im Ergebnis zu einer Aufweitung des Spülstrahls füh-
ren. Darüber hinaus sollte die Verteilkontur so ausgebil-
det sein, dass von der Spüldüse abgegebene Spülflüs-
sigkeit zumindest teilweise von der Verteilkontur zurück
zur gegenüberliegenden Wandung des Ausschleu-
sungskanals verbracht wird, so dass auch eine Reini-
gung der Kanalwand stattfindet, durch die hindurch die
Spüldüse in den Ausschleusungskanal mündet.
[0034] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Dichtklappe in Offenstellung au-
ßerhalb des Fallkorridors des im Dosierfall durch den
Ausschleusungskanal hindurchfallenden Reinigungs-
mittels angeordnet ist.
[0035] Im Dosierfall fällt das Reinigungsmittel radial
aus dem sich um eine Drehachse drehenden Vorratsbe-
hälter über einen bestimmten Fallkorridor beziehungs-
weise -bereich, der mit Bezug auf ein Ziffernblatt einer
Uhr ungefähr zwischen 6 Uhr und 9 Uhr liegt. Es ist be-
vorzugter Weise vorgesehen, dass die Dichtklappe in Of-
fenstellung außerhalb dieses Fallkorridors des Reini-

gungsmittels angeordnet ist, womit sichergestellt ist,
dass die Dosierklappe kein Durchfallhindernis für das in
den Behandlungsraum einzubringende Reinigungsmittel
darstellt. Zudem ist sichergestellt, dass es nicht zu un-
gewollten Ablagerungen von Reinigungsmittel auf der
sich in Offenstellung befindlichen Dichtklappe kommt.
[0036] Es ist in diesem Zusammenhang gemäß einem
weiteren Merkmal vorgesehen, dass der Ausschleu-
sungskanal einen Klappenraum bereitstellt, der die
Dichtklappe in Offenstellung aufnimmt. Der erfindungs-
gemäß vorgesehene Klappenraum stellt mithin eine Art
Fallschatten für die Dichtklappe dar, womit im Dosierfall
sichergestellt ist, dass aus dem Vorratsbehälter abgege-
benes und der Gewichtskraft folgend nach unten fallen-
des Reinigungsmittel nicht auf der sich in Offenstellung
befindlichen Dichtklappe landet.
[0037] Es ist gemäß einem weiteren Merkmal der Er-
findung vorgesehen, dass die Dichtklappe einen Klap-
penkörper und eine davon getragene Dichtung aufweist,
wobei die Dichtung in eine vom Klappenkörper bereitge-
stellte Ausnehmung eingesetzt ist. Die Dichtung der
Dichtklappe liegt in Verschlussstellung der Dichtklappe
an einer entsprechenden Gegenkontur an, womit die flu-
iddichte Trennung von Trockenbereich und Feuchtebe-
reich gegeben ist. Um sicherzustellen, dass die Dichtung
an der Gegenkontur fluiddicht sicher zu liegen kommt,
ist ein Klappenkörper vorgesehen, der die Dichtung la-
gesicher aufnimmt.
[0038] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die in die Ausnehmung des Klap-
penkörpers eingesetzte Dichtung mit dem Klappenkör-
per oberflächenbündig abschließt. Diese Ausgestaltung
ist insbesondere deshalb von Vorteil, weil etwaige sich
auf der Dichtklappe ansammelnde Reinigungsmittelres-
te im anschließenden Öffnungsfall der Dichtklappe leicht
abrutschen können. Es ist insofern bewusst keine über
die Außenoberfläche des Klappenkörpers hinaus vorste-
hende Dichtung vorgesehen, so dass etwaige Reini-
gungsmittel rückhaltende Vorsprünge vermieden sind.
[0039] Es ist gemäß einem weiteren Merkmal der Er-
findung vorgesehen, dass der Klappenkörper einen
Grundkörper und einen Verschlusskörper aufweist, die
im endmontierten Zustand der Dichtklappe die vom Klap-
penkörper getragene Dichtung zumindest abschnittswei-
se zwischen sich aufnehmen. Die Dichtung ist mithin im
endmontierten Zustand der Dichtklappe zwischen dem
Grundkörper und dem Verschlusskörper angeordnet,
was einen sicheren Halt der Dichtung am Klappenkörper
erbringt.
[0040] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass die Dichtung als geschlossene
Ringdichtung ausgebildet ist, die innenseitig einen zu-
mindest abschnittsweise umlaufenden Steg aufweist.
Dieser Steg dient der Positionssicherung der Dichtung
und ist im endmontierten Zustand der Dichtklappe zwi-
schen dem Grundkörper und dem Verschlusskörper an-
geordnet. Die eigentlich gewünschte Dichtwirkung der
Dichtung ist mithin durch die Zwischenordnung zwischen
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Grundkörper und Verschlusskörper nicht beeinträchtigt.
Für die positionssichere Anordnung der Dichtung am
Klappenkörper dient vielmehr ein von der Dichtung be-
reitgestellter Steg, der im endmontierten Zustand zwi-
schen Grundkörper und Verschlusskörper eingeklemmt
ist.
[0041] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
ist vorgesehen, dass der Grundkörper und der Ver-
schlusskörper miteinander mechanisch verrastet
und/oder verschweißt und/oder verklebt oder sonst wie
dauerhaft miteinander verbunden sind. Auf diese Weise
ist eine Dichtklappe geschaffen, die bei gleichzeitiger Ro-
bustheit einen dauerhaft sicheren fluiddichten Ver-
schluss des Ausschleusungskanals im Nicht-Dosierfall
ermöglichen. Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfin-
dung ist vorgesehen, dass der erste Teil des Ausschleu-
sungskanals, der den Trockenbereich bereitstellt, in sei-
ner Geometrie und Positionierung auf die Reinigungs-
mittelausschleusung des sich drehenden Vorratsbehäl-
ters abgestimmt ist, so dass eine Berührung des im Do-
sierfall herunterfallenden Reinigungsmittels mit den den
Ausschleusungskanal bildenden Kanalwänden weitest-
gehend vermieden ist. Es ist zu diesem Zweck vorgese-
hen, dass der erste Teil des Ausschleusungskanals über
stirnseitige Kanalwände verfügt, die senkrecht ausge-
richtet sind, das heißt parallel zur Fallrichtung von dem
im Dosierfall den Vorratsbehälter verlassenden Reini-
gungsmittel. Aufgrund dieser Ausrichtung der stirnseiti-
gen Kanalwände ist sichergestellt, dass das im Dosierfall
aus dem Vorratsbehälter ausgeschleuste Reinigungs-
mittel nicht in Kontakt mit den Kanalwänden tritt. Unge-
wollte Ansammlungen von Reinigungsmittel an den Ka-
nalwänden im Trockenbereich des Ausschleusungska-
nals sind so von vornherein ausgeschlossen.
[0042] Gemäß einem nebengeordneten zweiten As-
pekt der Erfindung werden zur Lösung der der Erfindung
zugrundeliegenden Aufgabe folgende weitere Ausfüh-
rungsformen eines Dosiergeräts der eingangs genann-
ten Art vorgeschlagen:

Ausführungsform A1:
Dosiergerät für das dosierte Einbringen eines schütt-
fähigen Reinigungsmittels in einen Behandlungs-
raum eines programmgesteuerten Reinigungsge-
räts, insbesondere einer Geschirrspülmaschine, mit
einem der Beherbergung des Reinigungsmittels die-
nenden Vorratsbehälter und einer um eine Drehach-
se verdrehbar angeordneten Trageinheit, die den
Vorratsbehälter auswechselbar aufnimmt, wobei der
Vorratsbehälter eine Vorratskammer und einen in ei-
ne Dosieröffnung mündenden Dosierkanal aufweist,
sowie mit einem im Dosierfall mit dem Dosierkanal
in strömungstechnischer Wirkverbindung stehen-
den Ausschleusungskanal, der mit einer Ausschleu-
sungsöffnung in den Behandlungsraum mündet,
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb des Ausschleusungskanals eine
Dichtklappe verschwenkbar angeordnet ist, die aus

einer Verschlussstellung in eine Offenstellung und
umgekehrt überführbar ist, wobei der Ausschleu-
sungskanal in Verschlussstellung der Dichtklappe
fluiddicht verschlossen und in einen dosierkanalsei-
tigen Trockenbereich und einen behandlungsraum-
seitigen Feuchtbereich unterteilt ist.

Ausführungsform A2:
Dosiergerät nach Ausführungsform A1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dichtklappe in Offenstellung
außerhalb des Fallkorridors des im Dosierfall durch
den Ausschleusungskanal hindurchfallenden Reini-
gungsmittels angeordnet ist.

Ausführungsform A3:
Dosiergerät nach Ausführungsform A1 oder A2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ausschleusungs-
kanal einen Klappenraum bereitstellt, der die Dicht-
klappe in Offenstellung aufnimmt.

Ausführungsform A4:
Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Aus-
führungsformen, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtklappe einen Klappenkörper und eine davon
getragene Dichtung aufweist, wobei die Dichtung in
eine vom Klappenkörper bereitgestellte Ausneh-
mung eingesetzt ist.

Ausführungsform A5:
Dosiergerät nach Ausführungsform A4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in die Ausnehmung des Klap-
penkörpers eingesetzte Dichtung mit dem Klappen-
körper oberflächenbündig abschließt.

Ausführungsform A6:

Dosiergerät nach Ausführungsform A4 oder A5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Klappenkörper ei-
nen Grundkörper und einen Verschlusskörper auf-
weist, die im endmontierten Zustand der Dichtklappe
die vom Klappenkörper getragene Dichtung zumin-
dest abschnittsweise zwischen sich aufnehmen.

Ausführungsform A7:
Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Aus-
führungsformen A4 bis A6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Dichtung als geschlossene Ringdich-
tung ausgebildet ist, die innenseitig einen zumindest
abschnittsweise umlaufenden Steg aufweist.

Ausführungsform A8:
Dosiergerät nach Ausführungsform A7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steg im endmontierten Zu-
stand der Dichtklappe zwischen Grundkörper und
Verschlusskörper angeordnet ist.

Ausführungsform A9:
Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Aus-
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führungsformen A6 bis A8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Grundkörper und der Verschlusskörper
miteinander mechanisch verrastet und/oder ver-
schweißt und/oder verklebt oder sonst wie dauerhaft
miteinander verbunden sind.

[0043] Gemäß einem nebengeordneten dritten Aspekt
der Erfindung werden zur Lösung der der Erfindung zu-
grundeliegenden Aufgabe folgende weitere Ausfüh-
rungsformen eines Dosiergeräts der eingangs genann-
ten Art vorgeschlagen:

Ausführungsform B1:
Dosiergerät für das dosierte Einbringen eines schütt-
fähigen Reinigungsmittels in einen Behandlungs-
raum eines programmgesteuerten Reinigungsge-
räts, insbesondere einer Geschirrspülmaschine, mit
einem der Beherbergung des Reinigungsmittels die-
nenden Vorratsbehälter und einer um eine Drehach-
se verdrehbar angeordneten Trageinheit, die den
Vorratsbehälter auswechselbar aufnimmt, wobei der
Vorratsbehälter eine Vorratskammer und einen in ei-
ne Dosieröffnung mündenden Dosierkanal aufweist,
sowie mit einem im Dosierfall mit dem Dosierkanal
in strömungstechnischer Wirkverbindung stehen-
den Schüttkanal, der eine dosierkanalseitige Einlas-
söffnung und eine der Einlassöffnung gegenüberlie-
gende Auslassöffnung aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schüttkanal stirnseitige Kanal-
wände aufweist, die parallel zur Fallrichtung von im
Dosierfall der Gewichtskraft folgend durch die Do-
sieröffnung hindurch in den Schüttkanal fallendem
Reinigungsmittel ausgerichtet sind.

Ausführungsform B2:
Dosiergerät nach Ausführungsform B1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die stirnseitigen Kanalwände außerhalb des Fallkor-
ridors des im Dosierfall durch die Dosieröffnung hin-
durch fallenden Reinigungsmittels angeordnet sind.

Ausführungsform B3:
Dosiergerät nach Ausführungsform B1 oder B2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Einlassöffnung größer als die Auslassöffnung
ausgebildet ist.

Ausführungsform B4:
Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Aus-
führungsformen B1 bis B3:,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen den beiden stirnseitigen Kanalwänden ei-
ne erste Führungswand und eine der ersten Füh-
rungswand gegenüberliegende zweite Führungs-
wand angeordnet sind, die die beiden Kanalwände
miteinander verbinden, wobei die beiden Führungs-
wände in Richtung der Auslassöffnung zumindest
abschnittsweise einander zugeneigt ausgerichtet

sind.

Ausführungsform B5:
Dosiergerät nach Ausführungsform B4,
dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens eine der beiden Führungswände außer-
halb des Fallkorridors des im Dosierfall durch die
Dosieröffnung hindurch fallenden Reinigungsmittels
angeordnet ist.

Ausführungsform B6:
Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Aus-
führungsformen B1 bis B5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auslassöffnung fluiddicht verschließbar ist.

Ausführungsform B7:
Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Aus-
führungsformen B1 bis B6,
gekennzeichnet durch
eine um eine Drehachse verschwenkbar gelagerte
Dichtklappe, die in Verschlussstellung die Auslass-
öffnung fluiddicht verschließt.

Ausführungsform B8:
Dosiergerät nach Ausführungsform B7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtklappe in Offenstellung außerhalb des Fall-
korridors des im Dosierfall durch die Dosieröffnung
und die Auslassöffnung hindurch fallenden Reini-
gungsmittels angeordnet ist.

Ausführungsform B9:
Dosiergerät nach einem der vorhergehenden Aus-
führungsformen B1 bis B8,
dadurch gekennzeichnet, dass
sich an den Schüttkanal ein in den Behandlungs-
raum mündender Überführungskanal strömungs-
technisch anschließt.

[0044] Bei den Ausführungsformen A1 bis A9 und B1
bis B9 kann optional eine Spüleinrichtung zur Spülung
des Ausschleusungskanals wie zuvor beschrieben vor-
gesehen sein, zwingend erforderlich ist sie jedoch nicht.
[0045] Mit der Erfindung wird des Weiteren vorge-
schlagen ein Reinigungsgerät, insbesondere eine Ge-
schirrspülmaschine, beispielsweise eine Haushaltsge-
schirrspülmaschine, mit einem Dosiergerät der vorbe-
schriebenen Art. Es stellen sich mit einem derart ausge-
rüsteten Reinigungsgerät die schon vorbeschriebenen
Vorteile ein.
[0046] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung an-
hand der Figuren. Dabei zeigen

Fig. 1 schematisch in geschnittener Draufsicht von
vorn ein erfindungsgemäßes Dosiergerät;
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Fig. 1a in schematischer Ansicht das Dosiergerät
nach Fig. 1 mit an einer Spülflüssigkeit füh-
renden Leitung angeschlossenen Spüldüse;

Fig. 2a in schematisch perspektivischer Darstellung
die Innenseite einer Spülraumtür eines Reini-
gungsgerätes mit Dosiergerät der erfindungs-
gemäßen Art;

Fig. 2b in schematisch perspektivischer Darstellung
die Innenseite einer Spülraumtür eines Reini-
gungsgerätes mit Dosiergerät der erfindungs-
gemäßen Art und mit zu Wartungszwecken
geöffnetem Deckel;

Fig. 2c in schematisch perspektivischer Detailansicht
die Ausschleusungsöffnung des erfindungs-
gemäßen Dosiergeräts bei weggelassenem
Deckel und halb geöffneter Dichtklappe ge-
mäß einer ersten Blickrichtung;

Fig. 2d die Ausschleusungsöffnung nach Fig. 2c ge-
mäß einer zweiten Blickrichtung;

Fig. 3 in schematischer Darstellung die Verdrehbe-
wegung eines Vorratsbehälters eines erfin-
dungsgemäßen Dosiergeräts zwecks Reini-
gungsmittelabgabe;

Fig. 4a in schematisch geschnittener Seitenansicht
das erfindungsgemäße Dosiergerät mit sich
in Verschlussstellung befindlicher Dichtklap-
pe;

Fig. 4b in schematisch geschnittener Seitenansicht
das erfindungsgemäße Dosiergerät mit sich
in Offenstellung befindlicher Dichtklappe;

Fig. 5a in schematisch geschnittener Seitenansicht
das erfindungsgemäße Dosiergerät im Nicht-
Dosierfall;

Fig. 5b in schematisch geschnittener Seitenansicht
das erfindungsgemäße Dosiergerät im Do-
sierfall;

Fig. 6 schematisch in geschnittener Seitenansicht
eine erfindungsgemäß vorgesehene Dicht-
klappe;

Fig. 7 in schematisch perspektivischer Darstellung
eine erfindungsgemäße Dichtklappe;

Fig. 8a in schematisch perspektivischer Darstellung
eine Spüldüse mit gegenüberliegender Ver-
teilkontur gemäß einer ersten Ausführungs-
form;

Fig. 8b in schematisch perspektivischer Darstellung
eine Spüldüse mit gegenüberliegender Ver-
teilkontur gemäß einer zweiten Ausführungs-
form;

Fig. 8c in schematisch perspektivischer Darstellung
eine Spüldüse mit gegenüberliegender Ver-
teilkontur gemäß einer dritten Ausführungs-
form;

Fig. 8d in schematisch perspektivischer Darstellung
eine Spüldüse mit gegenüberliegender Ver-
teilkontur gemäß einer vierten Ausführungs-
form;

Fig. 9 in schematischer Darstellung eine Geschirr-
spülmaschine nach dem Stand der Technik;

Fig. 10 in einer Draufsicht die Spülraumtür nach Fig.
9 mit einem aus dem Stand der Technik be-
kannten Dosiergerät, und zwar in Blickrich-
tung IV gem. Fig. 8;

Fig. 11 die Darstellung nach Fig. 10 mit sich in Offen-
stellung befindlichem Dosiergerät und

Fig. 12 in geschnittener Draufsicht die Spülraumtür
nach Fig. 9 mit einem aus dem Stand der
Technik bekannten Dosiergerät, und zwar ge-
mäß Blickrichtung XII nach Fig. 9.

[0047] Fig. 9 lässt in rein schematischer Darstellung
eine Geschirrspülmaschine 1 erkennen, wie sie aus dem
Stand der Technik an sich bekannt ist. Die Geschirrspül-
maschine 1 verfügt in typischer Weise über ein Gehäuse
2, das einen Spülbehälter 3 aufnimmt. Der Spülbehälter
3 stellt seinerseits einen Spülraum 4 zur Aufnahme von
zu reinigendem Spülgut bereit. Zur Beschickung des
Spülraums 4 mit zu reinigendem Spülgut verfügt der
Spülbehälter 3 über eine Beschickungsöffnung 5. Diese
ist mittels einer Spülraumtür 6 fluiddicht verschließbar,
wobei die Spülraumtür 6 um eine horizontal verlaufende
Schwenkachse drehverschwenkbar gelagert ist.
[0048] Fig. 10 lässt die Spülraumtür 6 nach Fig. 9 in
einer Draufsicht erkennen, und zwar in Blickrichtung X
nach Fig. 9.
[0049] Wie Fig. 10 zu entnehmen ist, verfügt die Spül-
raumtür 6 innenseitig über ein aus dem Stand der Tech-
nik an sich bekanntes Kombinationsgerät 9, das mittels
entsprechender Deckel verschließbar ist. Das Kombina-
tionsgerät 9 dient in an sich bekannter Weise beispiels-
weise der Aufnahme von Reinigungsmittel, Klarspüler
und/oder dgl.
[0050] Die Spülraumtür 6 ist des Weiteren mit einem
Dosiergerät 7 ausgestattet, das der Bevorratung von Rei-
nigungsmittel für mehrere aufeinander nachfolgende
Reinigungszyklen dient. Das Dosiergerät 7 stellt zu die-
sem Zweck einen Vorratsbehälter zur Bevorratung von
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schüttfähigem, d.h. vorzugsweise pulverförmigem
und/oder granulatförmigem Reinigungsmittel für eine
Mehrzahl von Reinigungszyklen bereit. Im Zuge einer
bestimmungsgemäßen Verwendung wird dem von dem
Dosiergerät 7 bereitgestellten Vorratsbehälter je Spül-
programmzyklus die entsprechende Menge an Reini-
gungsmittel entnommen und dem Spülraum 4 des Spül-
behälters 3 über den Reinigungsmittelauslass 8 zuge-
führt. Dabei ist der vom Dosiergerät 7 bereitgestellte Vor-
ratsbehälter bevorzugter Weise derart bemessen, dass
er Reinigungsmittel in einer Menge aufnehmen kann, die
zur Absolvierung von 20 bis 30 Spülvorgängen ausrei-
chend ist.
[0051] Wie Fig. 11 ergänzend erkennen lässt, verfügt
das Dosiergerät 7 über einen Deckel 11, der im aufge-
klappten Zustand den Zugriff auf eine Aufnahme 10 er-
möglicht. Im bestimmungsgemäß Verwendungsfall dient
diese Aufnahme 10 der Unterbringung eines in den Fi-
guren nicht näher dargestellten Vorratsbehälters.
[0052] Für ein Ausbringen des dem Dosiergerät 7 ent-
stammenden Reinigungsmittels dient ein Reinigungsmit-
telauslass 8. Dieser stellt, wie eine Zusammenschau der
Figuren 10 und 11 erkennen lässt, eine Ausschleusungs-
öffnung 12 bereit, die mittels eines Deckels 13 abgedeckt
ist. Dabei dient der Deckel 13 nicht dem fluiddichten Ver-
schließen der Ausschleusungsöffnung 12, sondern viel-
mehr als Spritzschutz, um ein Eindringen von Speise-
und Getränkeresten bei der Korbbeladung in die Aus-
schleusungsöffnung 12 zu minimieren.
[0053] Wie des Weiteren die Darstellung nach Fig. 12
erkennen lässt, schließt sich an das Dosiergerät 7 ein
trichterförmig ausgebildeter Schüttkanal 15 an. Dieser
stellt eine Auslassöffnung 14 bereit, über die im Dosierfall
aus dem Vorratsbehälter stammendes Reinigungsmittel
ausgeschleust wird. Im bestimmungsgemäßen Verwen-
dungsfall strömt also im Dosierfall vom Vorratsbehälter
des Dosiergeräts 7 abgegebenes Reinigungsmittel über
den trichterförmigen Schüttkanal 15 zur Auslassöffnung
14.
[0054] Zwischen der Auslassöffnung 14 des Schüttka-
nals 15 und der in den Spülraum 4 mündenden Aus-
schleusungsöffnung 12 des Reinigungsmittelauslasses
8 ist ein Rohr 16 zwischengeschaltet. Dieses Rohr 16 ist
verschwenkbeweglich ausgebildet und kann aus der in
Fig. 12 gezeigten Ausgangsstellung in eine Dosierstel-
lung verbracht werden, in welcher es eine strömungs-
technische Verbindung zwischen der Auslassöffnung 14
und der Ausschleusungsöffnung 12 bereitstellt.
[0055] Das Rohr 16 verfügt über zwei Endabschnitte,
und zwar über einen der Ausschleusungsöffnung 12 na-
hen Endabschnitt einerseits und über einen diesem En-
dabschnitt gegenüberliegenden Endabschnitt anderer-
seits. Zwischen diesen beiden Endabschnitten ist ein
Biegeabschnitt ausgebildet, in welchem Bereich der
Mantel des Rohres 16 wellenförmig und aufgrund dessen
biegsam ausgebildet ist. Der mit der Ausschleusungsöff-
nung 12 korrespondierende Endabschnitt des Rohres 16
ist gegenüber der Spülraumtür 6 festgelegt, wohingegen

der andere Endabschnitt hierzu relativ aufgrund des Bie-
geabschnitts des Rohres beweglich ist, wobei eine Füh-
rung dieses Endabschnitts mittels des Führungsblechs
17 erfolgt. Im Dosierfall wird dieser vom Führungsblech
17 geführte Endabschnitt des Rohres 16 mittels eines
Aktuators in Wirkverbindung mit der Auslassöffnung 14
des Schüttkanals 15 gebracht, so dass in dieser Stellung
des Rohres 16 Reinigungsmittel aus dem Dosiergerät 7
über den Schüttkanal 15 und das Rohr 16 zur Ausschleu-
sungsöffnung 12 und damit in den Behandlungsraum, d.
h. Spülraum 4 gelangen kann.
[0056] Diese aus dem Stand der Technik vorbekannte
Konstruktion zeigt die EP 2 982 288 B1.
[0057] Obgleich sich die vorbeschriebene Konstrukti-
on nach der EP 2 982 288 B1 im alltäglichen Praxisein-
satz bewährt hat, besteht Verbesserungsbedarf. Denn
es hat sich gezeigt, dass die trichterförmige Ausgestal-
tung des Schüttkanals 15 zu ungewollten Reinigungs-
mittelanhaftungen innerhalb des Schüttkanals 15 führt.
Ferner kann es dazu kommen, dass über den Schüttka-
nal 15 Reinigungsmittelreste abgegeben werden, wenn
sich das biegesame Rohr 16 in seiner in Fig. 9 gezeigten
Ausgangslage befindet. Etwaige in einem solchen Fall
vom Schüttkanal 15 abgegebenen Reinigungsmittel ge-
langen dann in einen dafür vorgesehenen Auffangbehäl-
ter des Reinigungsgeräts 7, der sich mit der Zeit füllt.
Dabei ist es über die gesamte Lebensdauer des Reini-
gungsgerätes nicht sichergestellt, dass der vom Auffang-
behälter bereitgestellte Volumenraum vollständig ausrei-
chend ist, um sämtliche Reinigungsmittelreste vollkom-
men aufnehmen zu können, die den Schüttkanal bei sich
in Ausgangslage befindlichem Rohr 16 verlassen.
[0058] Um den vorbeschriebenen Nachteilen zu be-
gegnen wird mit der Erfindung die Ausgestaltung eines
Dosiergeräts 7 vorgeschlagen, wie es in den Figuren 1
bis 8 gezeigt ist.
[0059] Wie sich aus der Darstellung nach Fig. 1 ergibt,
verfügt das Dosiergerät 7 über einen Vorratsbehälter 18,
der der Beherbergung von Reinigungsmittel dient. Es ist
des Weiteren eine um eine Drehachse 20 verdrehbar
angeordnete Trageinheit 19 vorgesehen, wobei die Tra-
geinheit 19 der auswechselbaren Aufnahme des Vorrats-
behälters 18 dient.
[0060] Der Vorratsbehälter 18 stellt seinerseits eine
Vorratskammer 21 sowie einen in eine Dosieröffnung 24
mündenden Dosierkanal 23 bereit. Dabei stehen der Vor-
ratsbehälter 18 und der Dosierkanal 23 unter Zwischen-
ordnung einer Dosierkammer 22 in strömungstechni-
scher Verbindung.
[0061] Im Dosierfall verdreht die Trageinheit 19 samt
Vorratsbehälter 18 um die Drehachse 20, und zwar ent-
gegen des Uhrzeigersinns. Infolge dessen gelangt por-
tionsweise je 360° Umdrehung von der Vorratskammer
21 bevorratetes Reinigungsmittel in die Dosierkammer
22 und von dort aus in den Dosierkanal 23. Dabei dient
die Dosierkammer 22 der portionsweisen Dosierung von
Reinigungsmittel, das dann über den Dosierkanal 23
durch die Dosieröffnung 24 hindurch abgegeben wird.
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[0062] Das Dosiergerät 7 stellt des Weiteren einen im
Dosierfall mit dem Dosierkanal 23 in strömungstechni-
scher Wirkverbindung stehenden Ausschleusungsanal
36 bereit. Dieser weist eine dosierkanalseitige Einlass-
öffnung 26 einerseits sowie die der Einlassöffnung 26
gegenüberliegende und in den Spülraum 4 mündende
Ausschleusungsöffnung 12 andererseits auf, wie dies
insbesondere die Darstellungen nach den Figuren 4a
und 4b erkennen lassen.
[0063] Innerhalb des Ausschleusungskanals 36 ist ei-
ne Dichtklappe 33 angeordnet. Diese ist aus einer Ver-
schlussstellung in eine Offenstellung und umgekehrt ver-
schwenkbar, wobei Fig. 1 die Verschlussstellung zeigt.
[0064] In Verschlussstellung unterteilt die Dichtklappe
33 den Ausschleusungskanal 36 in einen dosierkanal-
seitigen Trockenbereich 25 einerseits und einen behand-
lungsraumseitigen Feuchtbereich 34 andererseits. An
den den Trockenbereich 25 bereitstellenden, ersten Teil
des Ausschleusungskanals 36 schließt sich mithin der in
den Spülraum 4 mündende und den Feuchtbereich 34
bereitstellende, zweite Teil des Ausschleusungskanal 36
strömungstechnisch an. Dabei ist zwecks fluiddichtem
Verschluss der Überführungsöffnung zwischen Trocken-
bereich 25 und Feuchtbereich 34, d.h. der Auslassöff-
nung 27 des ersten Teils des Ausschleusungskanals 36
die Dichtklappe 33 vorgesehen. Fig. 1 zeigt die Ver-
schlussstellung der Dichtklappe 33 in einer Draufsicht
und Fig. 4a in einer Seitenansicht. Fig. 4b lässt die Of-
fenstellung der Dichtklappe 33 erkennen, dergemäß die
Auslassöffnung 27 des ersten Teils 25 des Ausschleu-
sungskanals 36 freigegeben ist, so dass dem Vorratsbe-
hälter 18 entstammendes Reinigungsmittel 35 durch den
Trockenbereich 25 und den Feuchtbereich 34 bis in den
Spülraum 4 geschleust werden kann.
[0065] Erfindungsgemäß verfügt das Dosiergerät 7
des Weiteren über eine Spüleinrichtung 48, die im Be-
triebsfall dazu dient, den Ausschleusungskanal 36 zu-
mindest bereichsweise mit Spüflüssigkeit auszuspülen.
Gemäß der in den Figuren gezeigten bevorzugten Aus-
führungsform erfolgt im Betriebsfall ausschließlich eine
Spülung des Feuchtbereichs 34 des Ausschleusungska-
nals 36, und dies bei sich in Verschlussstellung befind-
licher Dichtklappe 33, so dass die im Spülfall von der
Spüleinrichtung abgegebene Spülflüssigkeit nicht in den
Trockenbereich 25 des Ausschleusungskanals 36 gelan-
gen kann.
[0066] Die Spüleinrichtung 48 verfügt über wenigstens
eine Spüldüse 49, die in den Ausschleusungskanal 36,
vorzugsweise in den Feuchtbereich 34 des Ausschleu-
sungskanals 36 mündet. Dabei ist die Spüldüse 49 unter
Zwischenschaltung einer Spülflüssigkeit führenden Lei-
tung 50 an eine in den Figuren nicht näher dargestellte
Pumpe strömungstechnisch angeschlossen. Saugseitig
ist die Pumpe vorzugsweise an den Spülraum 4 der Ge-
schirrspülmaschine 1 strömungstechnisch angeschlos-
sen, so dass im Betriebsfall aus dem Spülraum 4 stam-
mende Spülflotte als Spülflüssigkeit zur Spüleinrichtung
48 gepumpt werden kann.

[0067] Den strömungstechnischen Anschluss der
Spüldüse 49 der Spüleinrichtung 48 an eine Spülflüssig-
keit führende Leitung 50 ist in Fig. 1a dargestellt.
[0068] Wie Fig. 1a des Weiteren erkennen lässt, wirkt
die Spüldüse 49 mit einer Verteilkontur 51 zusammen,
die der Spüldüse 49 gegenüberliegend ausgebildet ist.
Dabei kann die Verteilkontur 51 in die Kanalwand des
Ausschleusungskanals 36 eingearbeitet sein. Alternativ
ist die Verteilkontur 51 als separates Bauteil ausgebildet,
das der Spüldüse 49 gegenüberliegend an der zugehö-
rigen Kanalwand des Ausschleusungskanals 36 ange-
ordnet ist.
[0069] Im bestimmungsgemäßen Betriebsfall trifft der
von der Spüldüse 49 abgegebene Spülflüssigkeitsstrahl
auf die Verteilkontur 51, was dann zu einem Auffächern
des Spülstrahls führt. Im Ergebnis dieser Auffächerung
ergibt sich eine optimierte Ausspülung des gesamten
Feuchtbereichs 34 des Ausschleusungskanals 36. Dabei
ist die Verteilkontur 51 bevorzugter Weise derart ausge-
bildet, dass auf die Verteilkontur 51 auftreffende Spül-
flüssigkeit zumindest teilweise auch zurück in Richtung
der Spüldüse 49 gelangt, so dass auch eine Reinigung
der Kanalwand des Ausschleusungskanals 36 stattfin-
det, in die die Spüldüse 49 einmündet.
[0070] Eine Eindosierung von Reinigungsmittel in den
Spülraum 4 samt nachfolgendem Ausspülzyklus geht be-
vorzugter Weise wie folgt von statten.
[0071] Zunächst öffnet die Dichtklappe 33 durch eine
vorzugsweise 90°-Drehbewegung, infolge dessen der
Ausschleusungskanal 36 über seine gesamte Länge frei-
gegeben ist. Figuren 4b und 5b lassen die Dichtklappe
33 in dieser geöffneten Stellung erkennen, während die
Figuren 2c, 2d die Dichtklappe in einer halb geöffneten
Stellung zeigen.
[0072] Über eine 360°-Drehbewegung der Trageinheit
19 samt davon aufgenommenen Vorratsbehälter 18 wird
anschließend Reinigungsmittel 35 ausdosiert. Diese
Verdrehbewegung der Trageinheit 19 erfolgt in Abhän-
gigkeit des gewählten Spülprogramms ggf. auch mehr-
mals. Nach einer Dosierung des Reinigungsmittels 35
verfährt die Dichtklappe 33 wieder in die Verschlussstel-
lung zurück, wie sie beispielsweise in den Figuren 1 und
1a gezeigt ist. Alsdann erfolgt ein Ausspülen des Feucht-
bereichs 34 des Ausschleusungskanals 36, zu welchem
Zweck die erfindungsgemäße Spüleinrichtung 48 dient.
Dabei sorgt die der Spüldüse 49 gegenüberliegend aus-
gebildete Verteilkontur 51 dafür, dass die von der Spül-
düse 49 abgegebene Spülflüssigkeit den gesamten
Feuchtbereich 34 inklusive der Rückseite der Dichtklap-
pe 33 rückstandsfrei ausspült. Ein solcher Ausspülvor-
gang kann wiederholt durchgeführt werden, beispiels-
weise auch in unterschiedlichen Spülabschnitten des
Spülprogramms, was ein Höchstmaß an Sauberkeit und
Hygiene im Feuchtbereich 34 des Ausschleusungska-
nals 36 sicherstellt. Für eine zusätzliche Intensivreini-
gung kann auch bei geöffneter Dichtklappe 33 die Vor-
derseite der Dichtklappe 33 sowie Teilbereiche des Tro-
ckenbereichs 25 gespült werden. Somit wird die Wartung
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und Reinigung des Ausschleusungskanals 36 durch den
Verwender auf ein Minimum reduziert.
[0073] Der erste Teil 25 des Ausschleusungskanals 36
verfügt über stirnseitige Kanalwände 29 einerseits sowie
über Führungswände 31 und 32 andererseits, wie sich
insbesondere auch aus einer Zusammenschau der Fi-
guren 1, 4a und 4b ergibt. Dabei sind die Führungswände
31 und 32 zwischen den beiden stirnseitigen Kanalwän-
den 29 angeordnet, womit die beiden Führungswände
31 und 32 die beiden stirnseitigen Kanalwände 29 mit-
einander verbinden.
[0074] Fig. 3 lässt schematisch den Dosierfall erken-
nen. Angetrieben durch die Trageinheit 19 verdreht der
Vorratsbehälter 21 gegen den Uhrzeigersinn. Infolge
dessen kommt es je 360° Umdrehung zu einer Abgabe
von in der Vorratskammer 21 bevorratetem Reinigungs-
mittel, das unter strömungstechnischer Zwischenschal-
tung der Dosierkammer 22 portioniert und über den Do-
sierkanal 23 ausgeschleust wird. Dabei fällt das Reini-
gungsmittel 35 radial aus dem Vorratsbehälter 18 der
Gewichtskraft folgend nach unten wie in Fig. 3 darge-
stellt. Die Fallrichtung des Reinigungsmittels 35 ist mit
28 bezeichnet.
[0075] Infolge der Verdrehbewegung des Vorratsbe-
hälters 18 erfolgt die Abgabe des Reinigungsmittels 35
über einen gewissen Verschwenkbereich, der mit Bezug
auf das Ziffernblatt einer Uhr ungefähr zwischen 6 Uhr
und 9 Uhr liegt, wie sich dies ebenfalls aus Fig. 3 ergibt.
[0076] Wie Fig. 3 gleichfalls erkennen lässt, sind der
Dosierkanal 23 und der erste Teil 25 des Ausschleu-
sungskanals 36 in ihrer körperlichen Ausgestaltung von
einander entkoppelt. Nur im Dosierfall, also nur dann,
wenn eine bestimmungsgemäße Verdrehung der den
Vorratsbehälter 18 aufnehmenden Trageinheit 19 statt-
findet, kommen infolge der Verdrehbewegung der Do-
sierkanal 23 und der Ausschleusungskanal 36 in strö-
mungstechnische Wirkverbindung, und dies auch nur für
den kurzen Moment der Dosierung. Diese Entkopplung
von Dosierkanal 23 und Ausschleusungskanal 36
schützt den Dosierkanal 23 konstruktiv vor einem unge-
wollten Feuchtigkeitseintrag aus dem Ausschleusungs-
kanal 26
[0077] Das im Dosierfall vom Vorratsbehälter 18 ab-
gegebene Reinigungsmittel 35 gelangt in den sich an
den Dosierkanal 23 strömungstechnisch anschließen-
den ersten Teil 25 des Ausschleusungskanals 36. Dabei
ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass sich die stirnsei-
tigen Kanalwände 29 dieses Kanalabschnitts parallel zur
Fallrichtung von im Dosierfall der Gewichtskraft folgend
durch die Dosieröffnung 24 hindurch in den ersten Teil
25 des Ausschleusungskanals 36 fallendem Reinigungs-
mittel 35 erstrecken, wie dies insbesondere aus der Dar-
stellung nach Fig. 1 zu erkennen ist. Die insoweit senk-
rechte Ausgestaltung der stirnseitigen Kanalwände 29
erbringt den Vorteil, dass vom Vorratsbehälter 18 abge-
gebenes Reinigungsmittel 35 kollisionsfrei den ersten
Teil 25 des Ausschleusungskanals 36 passieren kann,
es also nicht zu ungewollten Anhaftungen von Reini-

gungsmittel 35 an den stirnseitigen Kanalwänden 29
kommen kann. Dabei ist es bevorzugt, dass die Stirn-
wände 29 eine Beabstandung voneinander aufweisen,
die die Abmessungen des Fallkorridors 30 in Breitenrich-
tung übersteigen. Die Stirnwände 29 sind mithin außer-
halb des Fallbereichs des Reinigungsmittels 35 ange-
ordnet, was zusätzlich hilft, eine ungewollte Anhaftung
von Reinigungsmittel an den Kanalwänden 29 sicher zu
vermeiden.
[0078] Der zweite Teil 34 des Ausschleusungskanals
36 mündet in die spülraumseitige Ausschleusungsöff-
nung 12 ein, wie dies insbesondere die Figuren 2a, 4a -
5b erkennen lassen. Die Öffnung 12 ist als in Verschluss-
stellung der Spülraumtür nach unten gerichteter Do-
sierspalt ausgebildet, sie ist also unter Belassung dieses
Dosierspaltes mittels eines Deckels 13 teilweise abge-
deckt. Der Dosierspalt selbst bleibt dagegen stets, d.h.
sowohl im Dosierfall als auch im Nicht-Dosierfall offen.
In vollständig geöffneter Stellung der Spülraumtür deckt
der Deckel 13 die in dieser horizontalen Stellung der
Spülraumtür zur Seite gerichtete Öffnung 12 lediglich
nach oben hin ab und verhindert so ein Eindringen von
vom Geschirrkorb herabfallenden Essens- oder Flüssig-
keitsresten o.ä. in die Öffnung 12 bzw. den zweiten Teil
34 des Ausschleusungskanals 36.
[0079] Im bestimmungsgemäßen Dosierfall fällt also
Reinigungsmittel 35 aus dem Vorratsbehälter 18, pas-
siert den ersten Teil 25 des Ausschleusungskanals 36,
die aufgrund der verschwenkten Dichtklappe 33 geöff-
nete Auslassöffnung 27 und gelangt über den zweiten
Teils 34 des Ausschleusungskanals 36 zur Ausschleu-
sungsöffnung 12, womit ein Einbringen in den Behand-
lungsraum 4 stattfinden. Dieser Sachzusammenhang er-
gibt sich auch aus einer Zusammenschau der Figuren
5a und 5b, wobei Fig. 5b den Dosierfall zeigt.
[0080] Wie Fig. 2b zeigt kann der Deckel 13 auch be-
wegbar, etwa wie insbesondere in Fig. 2b dargestellt
klappbar oder verschiebbar, ausgeführt sein, so dass in
der geöffneten Stellung des Deckels 13 entsprechend
Fig. 2b ein vergrößerter Zugang zum Überführungskanal
34 bereitgestellt ist. Diese geöffnete Stellung dient einer
verbesserten Wartungsmöglichkeit und ggf. Reinigungs-
möglichkeit des Dosiergeräts und insbesondere der
Dichtklappe 33. Diese kann so etwa mittels einer Bürste
o.ä. erreicht werden. Im Betrieb des Dosiergeräts bleibt
der Deckel 13 dagegen in seiner geschlossenen Stel-
lung.
[0081] Wie sich aus den Figuren 5a und 5b gleichfalls
erkennen lässt, sind die beiden Führungswände 31 und
32 des Schüttkanals 24 in Richtung der Auslassöffnung
27 zumindest abschnittsweise einander zugeneigt aus-
gerichtet. Hierdurch findet eine gewisse Kanalisierung
des vom Vorratsbehälter 18 abgegebenen Reinigungs-
mittels 35 in Richtung des zweiten Teils 34 des Aus-
schleusungskanals 36 statt.
[0082] Die Führungswand 31 ist, wie dies Fig. 5b er-
kennen lässt, bevorzugter Weise im Fallschatten des
Reinigungsmittels 35 angeordnet, d.h. außerhalb des
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sich im Dosierfall einstellenden Fallkorridors 30. Eine Be-
aufschlagung der Führungswand 31 mit Reinigungsmit-
tel wird so vermieden.
[0083] Wie Fig. 5b weiterhin erkennen lässt, ist die
Dichtklappe 33 im Dosierfall geöffnet. Es findet mithin
keine Beaufschlagung der Dichtklappe 33 mit Reini-
gungsmittel 35 statt. Darüber hinaus ist vorgesehen,
dass zwischen dem ersten Teil 25 und dem zweiten Teil
34 des Ausschleusungskanals 36 ein Rücksprung aus-
gebildet ist, der einen Klappenraum 47 ausbildet, der die
Dichtklappe 33 in Offenstellung aufnimmt, wie sich dies
insbesondere aus der Darstellung nach Fig. 5b ergibt.
Damit ist sichergestellt, dass eine Beaufschlagung der
Dichtklappe 33 mit Reinigungsmittel 35 auch im Dosier-
fall unterbunden ist.
[0084] Mit der vorbeschriebenen Ausgestaltung wird
in Abkehr zum Stand der Technik insgesamt erreicht,
dass herunterfallendes Reinigungsmittel erst Kontakt zu
entsprechenden Umlenkwänden erhält, wenn sich die-
ses im Feuchtbereich 34 innerhalb des Ausschleusungs-
kanals 36 befindet. Hier findet eine regelmäßige Reini-
gung durch Ausspülen mit Spülflüssigkeit statt, so dass
etwaige an den Kanalwänden des zweiten Teils 34 des
Ausschleusungskanals 36 anhaftende Reinigungsmittel-
reste abgespült werden können. In dem vom Ausschleu-
sungskanal 36 bereitgestellten Trockenbereich 25 ist ei-
ne Kontaktierung von Reinigungsmittel und Kanalwän-
den weitestgehend ausgeschlossen bzw. auf ein Mini-
mum reduziert, womit ungewollte Reinigungsmittelan-
haftungen im ersten Teil 25 des Ausschleusungskanals
36 schon dem Grunde nach ausgeschlossen sind.
[0085] Die Figuren 6 und 7 lassen die im Ausschleu-
sungskanal 36 verdrehbar angeordnete Dichtklappe 33
im Detail erkennen, wobei Fig. 6 eine teilgeschnittene
Seitenansicht und Fig. 7 eine schematisch perspektivi-
sche Darstellung zeigen.
[0086] Wie sich aus einer Zusammenschau der Figu-
ren 6 und 7 ergibt, verfügt die Dichtklappe 33 über einen
Klappenkörper 37, der eine Dichtung 38 trägt. Wie ins-
besondere Fig. 7 erkennen lässt, ist die Dichtung 38 als
geschlossene Ringdichtung ausgebildet, die im endmon-
tierten Zustand in eine entsprechende Aufnahme 41 des
Klappenkörper 37 eingesetzt ist.
[0087] Der Klappenkörper 37 weist seinerseits einen
Grundkörper 39 sowie einen Verschlusskörper 40 auf.
Im endmontierten Zustand der Dichtklappe 33 ist die vom
Klappenkörper 37 getragene Dichtung 38 zumindest ab-
schnittsweise zwischen dem Grundkörper 39 und dem
Verschlusskörper 40 angeordnet.
[0088] Für eine lagesichere Anordnung der Dichtung
38 in der Ausnehmung 41 ist ein innenseitig der Dichtung
38 zumindest abschnittsweise umlaufender Steg 42 vor-
gesehen, der im endmontierten Zustand der Dichtklappe
33 zwischen dem Grundkörper 39 und dem Verschluss-
körper 40 eingeklemmt ist.
[0089] Der Grundkörper 39 und der Verschlusskörper
40 sind im endmontierten Zustand mechanisch mitein-
ander verrastet und/oder verschweißt und/oder verklebt

oder sonst wie dauerhaft miteinander verbunden. Es ist
auf diese Weise sichergestellt, dass die Dichtung 38 po-
sitionsgenau und lagesicher vom Klappenkörper 37 ge-
tragen ist, womit die Dichtfunktion der Dichtklappe 33
über die gesamte Lebensdauer des Dosiergeräts 7
und/oder des Reinigungsgeräts 1 gesichert ist.
[0090] Wie sich aus Fig. 6 des Weiteren ergibt, schlie-
ßen die Oberfläche 44 der Dichtung 38, die Oberfläche
45 des Grundkörpers 39 und die Oberfläche 46 des Ver-
schlusskörpers 40 oberflächenbündig ab. Die Dichtung
38 steht mithin dichtungsseitig nicht über die Oberflächen
45 und 46 von Grundkörper 39 und Verschlusskörper 40
hinaus vor. Dies hat den Vorteil, dass im bestimmungs-
gemäßen Verwendungsfall auf der Dichtklappe 33 ge-
gebenenfalls zu liegen kommendes Reinigungsmittel 35
von etwaigen Vorsprüngen ungehindert von der Dosier-
klappe 33 hinunterfallen kann, wenn diese aus einer Ver-
schlussstellung in eine Offenstellung überführt wird. Es
ist so sichergestellt, dass es zu keinen ungewollten An-
lagerungen von Reinigungsmittelresten auf der abdich-
tungsseitigen Oberfläche der Dichtklappe 33 kommen
kann.
[0091] Die Figuren 8a bis 8d lassen jeweils in schema-
tisch perspektivischer Darstellung unterschiedlich aus-
gebildete Verteilkonturen 51 erkennen. Im Betriebsfall
wirkt die Verteilkontur 51 mit der ihr gegenüberliegend
ausgebildeten Spüldüse 49 derart zusammen, dass der
von der Spüldüse 49 abgegebene Spülmittelstrahl auf
die Verteilkontur 51 trifft. Infolge dessen kommt es zu
einer Auffächerung des von der Spüldüse 49 abgegebe-
nen Spülstrahls, was eine optimierte Ausspülung des ge-
samten Feuchtbereichs 34 des Ausschleusungskanals
36 erbringt.

Bezugszeichen

[0092]

1 Geschirrspülmaschine
2 Gehäuse
3 Spülbehälter
4 Spülraum (Behandlungsraum)
5 Beschickungsöffnung
6 Spülraumtür
7 Dosiergerät
8 Reinigungsmittelauslass
9 Kombinationsgerät
10 Aufnahme
11 Deckel
12 Ausschleusungsöffnung
13 Deckel
14 Auslassöffnung
15 Schüttkanal
16 Schwenkrohr
17 Führungsblech
18 Vorratsbehälter
19 Trageinheit
20 Drehachse
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21 Vorratskammer
22 Dosierkammer
23 Dosierkanal
24 Dosieröffnung
25 erster Teil Ausschleusungskanal (Trockenbe-

reich)
26 Einlassöffnung
27 Auslassöffnung
28 Fallrichtung
29 Kanalwand
30 Fallkorridor
31 erste Führungswand
32 zweite Führungswand
33 Dichtklappe
34 zweiter Teil Ausschleusungskanal (Feuchtbe-

reich)
35 Reinigungsmittel
36 Ausschleusungskanal
37 Klappenkörper
38 Dichtung
39 Grundkörper
40 Verschlusskörper
41 Ausnehmung
42 Steg
43 Fortsatz
44 Oberfläche Dichtung
45 Oberfläche Grundkörper
46 Oberfläche Verschlusskörper
47 Klappenraum
48 Spüleinrichtung
49 Spüldüse
50 Leitung
51 Verteilkontur

Patentansprüche

1. Dosiergerät für das dosierte Einbringen eines schütt-
fähigen Reinigungsmittels (35) in einen Behand-
lungsraum (4) eines programmgesteuerten Reini-
gungsgeräts, insbesondere einer Geschirrspülma-
schine, mit einem der Beherbergung des Reini-
gungsmittels (35) dienenden Vorratsbehälter (18)
und einer um eine Drehachse (20) verdrehbar an-
geordneten Trageinheit (19), die den Vorratsbehäl-
ter (18) auswechselbar aufnimmt, wobei der Vorrats-
behälter (18) eine Vorratskammer (21) und einen in
eine Dosieröffnung (24) mündenden Dosierkanal
(23) aufweist, sowie mit einem im Dosierfall mit dem
Dosierkanal (23) in strömungstechnischer Wirkver-
bindung stehenden Ausschleusungskanal (36), der
mit einer Ausschleusungsöffnung (12) in den Be-
handlungsraum (4) mündet, gekennzeichnet
durch eine Spüleinrichtung (48) zur zumindest be-
reichsweisen Spülung des Ausschleusungskanals
(36) mit Spülflüssigkeit.

2. Dosiergerät nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Spüleinrichtung (48) eine in den Ausschleu-
sungskanal (36) mündende Spüldüse (49) aufweist.

3. Dosiergerät nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Spüldüse (49) unter Zwischenschaltung einer
Spülflüssigkeit führenden Leitung (50) an eine Pum-
pe strömungstechnisch angeschlossen ist.

4. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
innerhalb des Ausschleusungskanals (36) eine
Dichtklappe (33) verschwenkbar angeordnet ist, die
aus einer Verschlussstellung in eine Offenstellung
und umgekehrt überführbar ist, wobei der Aus-
schleusungskanal (36) in Verschlussstellung der
Dichtklappe (33) fluiddicht verschlossen und in einen
dosierkanalseitigen Trockenbereich (25) und einen
behandlungsraumseitigen Feuchtbereich (34) un-
terteilt ist.

5. Dosiergerät nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Spüldüse (49) in den Feuchtbereich (34) des
Ausschleusungskanals (36) einmündet.

6. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Spüldüse (49) quer zur Fallrichtung (28) von im
Dosierfall der Gewichtskraft folgend durch die Do-
sieröffnung (24) hindurch in den Ausschleusungska-
nal (36) fallendem Reinigungsmittel (35) ausgerich-
tet ist.

7. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
gekennzeichnet durch
eine mit der Spüldüse (49) im Betriebsfall zusam-
menwirkenden Verteilkontur (51), die der Spüldüse
(49) gegenüberliegend ausgebildet ist.

8. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtklappe (33) in Offenstellung außerhalb des
Fallkorridors (30) des im Dosierfall durch den Aus-
schleusungskanal (36) hindurch fallenden Reini-
gungsmittels (35) angeordnet ist.

9. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Trockenbereich (25) des Ausschleusungskanals
(36) stirnseitige Kanalwände vorgesehen sind, die
parallel zur Fallrichtung (28) von im Dosierfall der
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Gewichtskraft folgend durch die Dosieröffnung (34)
hindurch in den Ausschleusungskanal (36) fallen-
dem Reinigungsmittel ausgerichtet sind.

10. Dosiergerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Spüldüse (49) in einer ersten Stellung der Dicht-
klappe (33) eine erste Seite der Dichtklappe (33) mit
Spülflüssigkeit beaufschlagen kann und/oder in ei-
ner zweiten Stellung der Dichtklappe (33) eine zwei-
te Seite der Dichtklappe (33) mit Spülflüssigkeit be-
aufschlagen kann.

11. Reinigungsgerät, insbesondere Geschirrspülma-
schine, mit einem Dosiergerät (7) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche 1 bis 10.
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